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HERZLICH WILLKOMMEN
zur

Infoveranstaltung: 

Vorsorgeverfügungen –

ein kurzer Überblick

heutige Referentin: Christiane Bendieck
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Möglichkeiten Vorsorge zu treffen

Stärkung der 

Selbstbestimmung!Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung           

Patientenverfügung
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Warum vorsorgen?

Regelungen können getroffenen werden für die eigene alters- oder 

krankheitsbedingte Einschränkung, sich eigenständig um 

erforderliche (rechtliche Belange) zu kümmern.
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Wann vorsorgen?

Vorsorge ist keine Frage des Alters – es ist niemals zu früh!
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Was ist was?
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Vorsorgevollmacht

Sie ermächtigen eine Vertrauensperson, für Sie vertretungsweise 

handeln zu dürfen. 

möglich ab Volljährigkeit

Voraussetzung: Geschäftsfähigkeit

 formale Anforderungen: persönliche Unterschrift; Angabe von 

vollständigem Namen, Ort, Datum
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Vorsorgevollmacht

 kann eine rechtliche Betreuung vermeiden

Bevollmächtigter kann rechtsverbindlich handeln (mit dem Original)

 also immer nur an absolute Vertrauensperson erteilen

 „Sie ist voll Macht!“



Seite 8, 23.10.2024

mögliche Inhalte einer Vorsorgevollmacht

 Gesundheitssorge

 Vermögenssorge

 Vertretung gegenüber Behörden und Sozialleistungsträgern

 Wohnungsangelegenheiten

 …
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Vorsorgevollmacht

 mögliche Änderungen der Wünsche? - Aktualisierung

 Banken bevorzugen mitunter eigene Vordrucke, daher Rücksprache mit der 

Hausbank ratsam

 Widerruf möglich; auch hierfür erforderlich: Geschäftsfähigkeit

 …
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Vorsorgevollmacht

Besonderheit sofern Vollmacht sich auf Grundstück/Immobilie 

erstrecken soll; mindestens öffentliche Beglaubigung 

erforderlich, alternativ: notarielle Beglaubigung = höhere 

Akzeptanz

mögliche Verhinderung des Bevollmächtigten bedenken 



Seite 11, 23.10.2024

Ehegattennotvertretung

Seit dem 01.01.2023 können (nicht getrennt lebende) Ehegatten in einer 

akuten Krankheitssituation in Gesundheitsangelegenheiten 

vertretungsweise Entscheidungen treffen. Dies ist begrenzt auf sechs 

Monate. Gleiches gilt für eingetragene Lebenspartnerschaften.
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Betreuungsverfügung

Möglichkeit Wünsche an potentiellen Betreuer festzuhalten, so man 

keine Person bevollmächtigen kann oder will

Benennung einer Person, die vom Betreuungsgericht als Betreuer 

bestellt werden möge; oder auch Ausschluss von Personen

auch hier Benennung eines Verhinderungsbetreuers möglich und 

sinnvoll
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Betreuungsverfügung

Kontrolle des Betreuers durch das Betreuungsgericht

 aber auch Beratung des Betreuers durch das Betreuungsgericht

 sofortige Aushändigung der Verfügung an potentiellen Betreuer 

unproblematisch
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Patientenverfügung

Sie dokumentieren Ihren Standpunkt als Patient zu konkreten

Krankheitssituationen und damit verbundenen möglichen 

Behandlungsalternativen.

gerichtet an medizinisches Personal (Arzt/Ärztin; 

KrankenpflegerInnen)
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Patientenverfügung

Vorgaben müssen präzise und eindeutig und auf die konkrete

Krankheitssituation abgestimmt sein

ggf. Rücksprache mit behandelndem Arzt/behandelnder Ärztin
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Hinterlegung und Registrierung

Vorsorgevollmacht erforderlich im Original für Vertretung; wer weiß 

im Ernstfall wo sie ist?

Registrierung  im Zentralen Vorsorgeregister (Bundesnotarkammer) 

möglich 
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!
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Wo finden Sie Ihre Betreuungsbehörde?

 Bei zukünftigen Fragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen der Betreuungsbehörden im 

Kreis Recklinghausen gern zur Verfügung. 

Sie wohnen in: Ihre Betreuungsbehörde ist bei der

Castrop-Rauxel Stadtverwaltung Castrop-Rauxel

Datteln Kreisverwaltung Recklinghausen

Dorsten Stadtverwaltung Dorsten

Gladbeck Stadtverwaltung Gladbeck

Haltern am See Kreisverwaltung Recklinghausen

Herten Stadtverwaltung Herten

Marl Stadtverwaltung Marl 

Oer-Erkenschwick Kreisverwaltung Recklinghausen

Recklinghausen Stadtverwaltung Recklinghausen

Waltrop Kreisverwaltung Recklinghausen

Aufgrund der Außendienst-

tätigkeit der MitarbeiterInnen 

ist eine vorherige Termin-

absprache unabdingbar!


